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POLIZEIDIREKTION HEIDELBERG
FÜHRUNGS- UND EINSATZSTAB

Polizeidirektion Heidelberg · Postfach 104412 · 69034 Heidelberg  

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt

69115 Heidelberg

Heidelberg
Sachaufgabe Verkehr

10.09.2013

Name Stegmaier
Durchwahl 1190

Aktenzeichen Vk/1132.6-2/2241-St
(Bitte bei Antwort angeben)

Bebauungsplan Wieblingen – Freiwillige Feuerwehr/DLRG an der Mannheimer
Straße;

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
         gemäß § 4 Baugesetzbuch

Dortiges Schreiben vom 05.08.2013, Az.: 61.23

Die erneut vorgelegten Planungen zur Festlegung eines Bebauungsplanes im Bereich 
Mannheimer Straße wurden erneut unter verkehrspolizeilichen und präventivpolizeili-
chen Gesichtspunkten geprüft.

Die Prüfung ergab keine neuen Aspekte bzw. Anregungen und Bedenken. 

Es kann somit auf die bereits übersandte Stellungnahme vom 13.02.2013 verwiesen 
werden. Wir können weiterhin mitteilen, dass von der Polizeidirektion 
Heidelberg keinerlei Planungen oder sonstige Maßnahmen beabsichtigt sind, die im 
Zusammenhang mit der Entwicklung und Entscheidung über den Bebauungsplan  
von Bedeutung sein können.

Gez. Stegmaier 
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Besucheranschrift: L 1, 2  68161 Mannheim  Postanschrift: IHK Rhein-Neckar  68016 Mannheim 
Tel. (0621) 1709-0  Fax (0621) 1709-100  E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 

IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61 68016 Mannheim 

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
z.Hd. Frau Claudia Langer
Postfach 105520
69045 Heidelberg

Per E-Mail: Claudia.Langer@heidelberg.de
                   martina.seltmann@mannheim.de

Bearbeitet von / E-Mail 
Stephan Häger
Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de 

Telefon
0621 1709-192 
Telefax
0621 1709-5192 

Datum
18. September 2013 

Bebauungsplan Wieblingen Freiwillige Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße
sowie parallele Änderung des Flächennutzungsplans 2015/2020 des Nachbarschafts-
verbandes Heidelberg - Mannheim 

hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die erneute Beteili-

gung am Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel der vorliegenden 

Bauleitplanung ist es, auf einer bisher landwirtschaftlichen genutzten Fläche im Norden des 

Stadtteils Wieblingen einen neuen Standort für die Feuerwehr und die DLRG zu schaffen. 

Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den vorliegenden Bebauungsplan „Freiwillige Feuer-

wehr/DLRG an den Mannheimer Straße“ als auch gegen die parallele Flächennutzungs-

planänderung keine Bedenken. Wir halten somit an unserer Stellungnahme vom 14. März 

2013 fest. 

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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Amt für Umweltschutz,      Heidelberg, 19.09.2013 
Gewerbeaufsicht und Energie     31.3 / rom        58-18150 
 
        
 
 
Amt 61 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellung des B-Planes „Freiwillige Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße“ 
und Änderung des Flächennutzungsplanes 
hier:  gemeinsame Stellungnahme zur Offenlage von 

    untere Bodenschutzbehörde, 
    untere Naturschutzbehörde, 
    untere Wasserschutzbehörde, 
    untere Immissionsschutzbehörde, 

     Gewerbeaufsicht 
    und Abteilung Energie 

 
 
 
Von Seiten der genannten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange in unserem 
Hause nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Aufstellung des o.g. B-Planes 
 
Bei Beachtung folgender Forderungen und Hinweise bestehen grundsätzlich keine Bedenken 
gegen die Aufstellung des B-Planes. 
 
Zu 1.8.1 
Die Festsetzung ist wie folgt zu ändern: 
Flachdächer im Plangebiet sind extensiv zu begrünen. Der „Handlungsleitfaden für extensive 
Dachbegrünung Heidelberg“ ist anzuwenden.  
Der restliche Text kann entfallen. 
Auch die tabellarische Auflistung kann unseres Erachtens entfallen, da alle relevanten 
Informationen im Handlungsleitfaden zu finden sind. 
 
Zu 1.8.4 
Die Festsetzung ist wie folgt zu ändern: 
…sind mindestens vier regionaltypische Obst-Hochstämme….Die Fläche ist mit artenreichen 
Extensivgründland-Saatgut regionaler….. 
 
Zu 1.8.5 
Wir schlagen vor die Festsetzung wie folgt zu ändern: 
…ist als halboffenes Gelände mit Sträuchern, Wiesen…. 
Die Worte „zumindest einzelnen“ können entfallen. 
 
 
Der Naturschutzbeauftrage Dr. Karl-Friedrich Raqué schließt sich dieser Stellungnahme an. 
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Änderung des Flächennutzungsplanes 
Es bestehen keine Bedenken gegen die geplante Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
        
 
 
 

 
 
Dr. Hans-Wolf Zirkwitz 
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